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Erwägungen
E. 1
Mit dem eingangs angeführten Urteil vom 2. November 2015 hiess das Einzelgericht im summarischen Verfahren des Bezirksgerichts Winterthur (Vorin- stanz) das Ausweisungsbegehren der Klägerin und Berufungsbeklagten (fortan Klägerin) gegen den Beklagten und Berufungskläger (fortan Beklagter) gut. Die Ausweisung betrifft das Gewerbeobjekt Nr. ... (Objekt Nr. ...) im Erdgeschoss der Liegenschaft Nr. ..., D._____-Strasse …, Neubau, E._____ (nachfolgend "Mietob- jekt"; act. 13, Dispositivziffer 1). Das Urteil wurde dem Beklagten persönlich am 10. November 2015 zugestellt (act. 11).
E. 1.1
Erstinstanzliche Erledigungsentscheide sind mit Berufung nach Art. 308 ff. ZPO anfechtbar. In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist ein Rechtsmittelstreitwert von Fr. 10'000.00 vorausgesetzt (Art. 308 Abs. 1 lit. a sowie Abs. 2 ZPO). Die Vorinstanz ging praxisgemäss von einer Verfahrensdauer von 6 Mona- ten bis zur effektiven Ausweisung aus und berechnete den Streitwert ausgehend vom monatlichen Bruttomietzins von Fr. 1'680.60 auf Fr. 10'083.60 (act. 13 S. 9). Dem ist im Ergebnis zuzustimmen, wenn auch nicht (so die Vorinstanz) aus der Überlegung, dass die Kündigung nur vorfrageweise geprüft werde, sondern weil es um eine Ausweisung nach einem befristeten Mietvertrag geht. In dieser Kons- tellation gibt es keine Kündigung, deren Gültigkeit vorfrageweise überprüft werden müsste, und ist auf die Bruttomietzinsen während der mutmasslichen Verfahrens- dauer bis zur effektiven Ausweisung abzustellen. Wäre dagegen die Kündigung vorfrageweise zu prüfen, so wäre bei der Bemessung der vom Verfahren be- troffenen Nutzungsdauer die Sperrfrist von Art. 271a Abs. 1 lit. e OR zu berück- sichtigen (vgl. OGer ZH LF140014 vom 22. April 2014, E. III./4.).
E. 1.2
Die Berufung führende Partei hat sich in der Begründung ihres Rechtsmittels mit den Entscheidgründen der Vorinstanz auseinanderzusetzen und hat anzugeben, inwiefern sie den angefochtenen Entscheid als fehlerhaft erach- tet. Dabei genügt weder pauschale Kritik am angefochtenen Entscheid (wie etwa, dieser sei willkürlich oder rechtswidrig) noch die Wiederholung dessen, was be- reits vor Vorinstanz gesagt und von der Vorinstanz behandelt wurde (vgl. ZK ZPO-REETZ/THEILER, 2. Auflage 2013, Art. 311 N 36).
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E. 1.3
Auf die rechtzeitig schriftlich und (wenigstens im Ansatz) begründet eingereichte Berufung des Beklagten ist somit einzutreten. Das gilt indes nur mit Blick auf den sinngemässen Berufungsantrag Ziff. 1. Die in den sinngemässen Anträgen Ziffer 2 und 3 des Beklagten erhobene Widerklage ist im Berufungsver- fahren nicht zulässig (vgl. OGer ZH LB110047 vom 13. Januar 2012, E. 2.2./a.; ZK ZPO-REETZ/HILBER, 2. Auflage 2013, Art. 317 N 92). Insoweit ist auf die Beru- fung nicht einzutreten. 2. Weitere prozessrechtliche Vorbemerkungen:
E. 2
Gegen das Urteil vom 2. November 2015 erhob der Beklagte vertreten durch B._____ mit Eingabe vom 16. November 2015 (Datum Poststempel: 17. November 2015) rechtzeitig Berufung. Er stellt sinngemäss die eingangs auf- gezeigten Anträge (act. 14).
E. 2.1
Wer vor Gericht als Vertreter einer Partei auftritt, hat sich durch eine Vollmacht auszuweisen (Art. 68 Abs. 3 ZPO). Diese Bestimmung gilt auch im Rechtsmittelverfahren. Von der Ansetzung einer Nachfrist nach Art. 132 ZPO kann abgesehen werden, da der Beklagte vor der Vorinstanz an der Verhandlung vom 15. Oktober 2015 zusammen mit B._____ erschien und sich durch ihn vertre- ten liess (act. 7 S. 2). Zudem ist dem Rechtsmittel des Beklagten ohnehin nach den nachfolgenden Erwägungen kein Erfolg beschieden. Die Klägerin wird durch diesen Entscheid daher nicht beschwert.
E. 2.2
In welcher Funktion B._____ als Vertreter auftritt, ist nicht klar. Er sig- niert zumindest teilweise als "B._____, Staatswissenschaftler" (vgl. act. 3/5). In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die berufsmässige Vertre- tung von Parteien im Zivilprozess grundsätzlich den Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten vorbehalten ist (Art. 68 Abs. 2 lit. a ZPO). Die ZPO überlässt es den Kantonen, (u.a.) im summarischen Verfahren Sachwalterinnen und Sachwal- ter sowie Rechtsagentinnen und Rechtsagenten zur berufsmässigen Vertretung zuzulassen (art. 68 Abs. 2 lit. b ZPO). Der Kanton Zürich kennt keine solche Aus- nahmebestimmung (ausserhalb der summarischen Verfahren des SchKG nach Art. 251 ZPO, wo sich die Ausnahme bereits aus der ZPO ergibt, Art. 68 Abs. 2 lit. c ZPO sowie § 11 Abs. 2 lit. b Anwaltsgesetz/ZH). Im vorliegenden Kontext ist nicht weiter auf diese Frage einzugehen.
E. 3
Das Gericht gewährt im summarischen Verfahren Rechtsschutz in kla- ren Fällen, wenn der Sachverhalt unbestritten oder sofort beweisbar (= liquide)
- 6 - und die Rechtsklage klar ist (Art. 257 Abs. 1 ZPO). Dabei hat die klagende Partei alle tatsächlichen Voraussetzungen zu beweisen, also im Fall entsprechender Einwendungen auch den Nichtbestand von rechtshemmenden und rechtaufhe- benden Tatsachen. Die Gegenpartei trägt bezüglich solcher Tatsachen aber, obschon sie nicht beweisbelastet ist, immerhin die Behauptungslast. Die Liquidität des Sachverhalts ist aufgrund solcher Behauptungen der beklagten Partei daher erst dann zu verneinen, wenn sie substantiierte und schlüssige Einwendungen vorbringt, die in tatsächlicher Hinsicht nicht sofort widerlegt werden können und die geeignet sind, die aufgrund der Aktenlage gebildete gerichtliche Überzeugung zu erschüttern. Glaubhaftmachung ist dazu nicht erforderlich, doch reichen offen- sichtlich unbegründete oder haltlose Bestreitungen nicht aus, um einen an sich bewiesenen Sachverhalt als illiquid erscheinen zu lassen (vgl. KUKO ZPO-JENT- SØRENSEN, 2. Auflage 2014, Art. 257 ZPO N 11 mit Hinweisen; BGer 5D_95/2015 vom 22. September 2015, E. 5.1).
E. 4
Die Parteien erstreckten nach den vorliegenden Unterlagen ihr per 31. Dezember 2012 gekündigtes Mietverhältnis über das Mietobjekt zunächst mit schriftlicher Vereinbarung vom 10./22. Oktober 2012 bis 30. September 2013 (act. 3/3). Am 25. September 2013 schlossen die Parteien schriftlich ein neues Mietverhältnis über das Mietobjekt für die Zeit vom 1. Oktober 2013 bis 30. Sep- tember 2014 (act. 3/4). Mit einer weiteren schriftlichen Vereinbarung vom 26. März 2014 einigten sich die Parteien schliesslich erneut auf ein befristetes Mietverhältnis über das Mietobjekt, nun für die Zeit vom 1. Oktober 2014 bis 30. September 2015, mit der ausdrücklichen Klausel, dass der Mietvertrag ohne Kündigung am 30. September 2015 ende (act. 3/6/a). Gestützt auf den Ablauf der Befristung des letztgenannten Vertrags verlangte die Klägerin vor der Vorinstanz erfolgreich die Ausweisung des Beklagten aus dem Mietobjekt (act. 1, 13).
E. 5
Der Beklagte hält dem unbestrittenen Ablauf des (schriftlich vereinbar- ten) befristeten Mietverhältnisses entgegen, er habe sich auf die Zusage von Herrn G._____ von der Klägerin verlassen, welche im Beisein eines Kunden er- folgt sei. Damit sei ein mündlicher Vertrag über die Verlängerung des Mietverhält-
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E. 6
Nach dem soeben zu den Voraussetzungen Gesagten (vorne II./3.) kann der Beklagte den Ausweisungsanspruch der Klägerin im Verfahren des Rechtsschutzes in klaren Fällen nicht mit der blossen unbestimmten Behauptung zu Fall bringen, ihm sei auf den Ablauf des befristeten Mietverhältnisses hin mündlich dessen Verlängerung zugesichert worden. Zu verlangen ist vielmehr ein bestimmtes, konkretes und substantiiertes Vorbringen sowohl zum Inhalt als auch zu den Begleitumständen der entsprechenden Vereinbarung. Zudem muss die entsprechende Schilderung stimmig sein. Andernfalls bleibt es bei der auf den Ak- ten gründenden gerichtlichen Überzeugung, dass das befristete Mietverhältnis abgelaufen ist und der Mieter danach keinen Anspruch auf Benutzung der Miet- sache mehr hat.
E. 6.1
Die Vorinstanz prüfte zwei behauptete Gespräche zwischen den Par- teien über eine allfällige (weitere) Verlängerung des Mietverhältnisses. Zu einem ersten Gespräch sei es angeblich im August 2013 gekommen. Dabei habe G._____ mit dem Beklagten einen Mietvertrag über weitere fünf Jahre abge- schlossen (so die Angabe des Beklagten in seinem Schreiben an die Klägerin vom 21. November 2013, act. 3/5). Selbst wenn ein solcher Vertrag zustande ge- kommen wäre (was die Klägerin bestreite) – so die Vorinstanz weiter –, könnte der Beklagte daraus nichts für sich ableiten, weil die Parteien mit dem erwähnten schriftlichen Mietvertrag vom 26. März 2014 auf die behauptete fünfjährige Befris- tung zurückgekommen seien. Der Beklagte habe dem letztgenannten Vertrag "mit Vorbehalt" zugestimmt, doch der Inhalt des Vorbehalts gehe nicht aus dem Ver- tragstext bzw. aus der Urkunde hervor (act. 3/6/a). Jedenfalls sei aus der Unter- schrift zu schliessen, dass der Beklagte mit dem Mietvertrag vom 26. März 2014 grundsätzlich einverstanden gewesen sei. Nach den Umständen sei anzuneh- men, dass er davon ausgegangen sei, man würde sich später noch auf ein länger dauerndes Mietverhältnis einigen. Dass dem Beklagten die Klausel mit der Befris- tung bis 30. September 2015 unbekannt gewesen wäre oder er diese nicht ver- standen habe, mache er nicht geltend.
- 8 - Das weitere vom Beklagten behauptete Gespräch vom September 2014, bei dem ihm noch versichert worden sei, er könne in den nächsten Jahren im Mietob- jekt verbleiben, sei (so weiter die Vorinstanz) eine reine (bestrittene) Behauptung des Beklagten. Darüber Beweis abzunehmen, sei abzulehnen, da die vom Be- klagten beantragte Zeugenaussage das Verfahren wesentlich verzögern würde (Art. 254 Abs. 2 lit. a ZPO; vgl. zum Ganzen act. 13 S. 5-7).
E. 6.2
Zum behaupteten Gespräch vom August 2013 ist auf die soeben zitier- te zutreffende Erwägung der Vorinstanz zu verweisen (vorne II./6.1 erster Ab- satz). Was damals allenfalls besprochen wurde, wurde durch die spätere schriftli- che Übereinkunft überholt. Der Beklagte setzt dieser Erwägung der Vorinstanz in seiner Berufungsschrift nichts Konkretes entgegen.
E. 6.3
Was das spätere Gespräch angeht, sind die Schilderungen des Be- klagten widersprüchlich und unbestimmt. Der Vertreter des Beklagten erklärte da- zu vor Vorinstanz, das frühere, im Schreiben vom November 2013 erwähnte Ge- spräch habe mit einer Frau H._____ stattgefunden, während das spätere vom September 2014 mit Herrn G._____ persönlich geführt worden sei (act. 7 S. 5). Der Vertreter des Beklagten widerspricht damit seiner eigenen Angabe im er- wähnten Schreiben, wonach das frühere Gespräch mit Herrn G._____ geführt worden sei (act. 3/5, vgl. auch act. 3/7). Welches Gespräch der Kläger mit Herrn G._____ und welches mit Frau H._____ geführt haben will, ist danach nicht er- sichtlich. Was im September 2014 angeblich vereinbart worden sein soll, d.h. auf wel- che Konditionen man sich im Einzelnen geeinigt habe, geht aus der Behauptung des Beklagten im Übrigen nicht hervor. Der Beklagte macht weder dazu noch zu den Begleitumständen (wann genau, wo, bei welcher Gelegenheit kam es zu dem Gespräch) eine konkrete Angabe. Das Vorbringen des Beklagten bleibt insoweit unsubstantiiert. Dass es im September 2014 zu einer Vereinbarung mit Herrn G._____ bzw. mit der Klägerin gekommen wäre, erscheint im Übrigen auch aufgrund der Kor- respondenz der Parteien wenig schlüssig: In einem Schreiben an die Klägerin
- 9 - vom 26. August 2015 erklärte der Vertreter des Beklagten, er bestehe auf die Einhaltung der gemachten Zusagen seitens des Herrn G._____ und verweise "dazu" auf sein Schreiben vom 3. April 2014, welches "bis zum heutigen Tag" un- beantwortet geblieben sei (act. 3/15). Das Schreiben vom 3. April 2014 bezog sich offenkundig auf ein früheres Gespräch mit Herrn G._____ vor Zeugen (act. 3/7). Wäre es einige Monate nach dem Schreiben vom 3. April 2014 (im Sep- tember 2014) tatsächlich zu einer Vereinbarung mit Herrn G._____ gekommen, so hätte es wenig Anlass gegeben, ein Jahr später das Schreiben vom 3. April 2014 als "bis zum heutigen Tag unbeantwortet" zu bezeichnen. Offenbar ging der Beklagte im August 2015 selber nicht davon aus, dass im September 2014 eine verbindliche Einigung über ein längerfristiges Mietverhältnis zustande gekommen wäre.
E. 6.4
Nach dem Gesagten fehlt es an einer genügend substantiierten Tatsa- chenbehauptung zu einer im September 2014 getroffenen mündlichen Vereinba- rung über die Verlängerung des Mietverhältnisses über den 30. September 2015 hinaus. Dass die Vorinstanz davon absah, den vom Beklagten erwähnten Kunden (der dem Gespräch mit Herrn G._____ beigewohnt habe) als Zeugen einzuver- nehmen, ist somit nicht zu beanstanden, und von der berufungsweise beantragten Anhörung des Zeugen (act. 14) ist abzusehen. Die Zeugenaussage ist nicht dazu da, die Substantiierung unbestimmter Parteibehauptungen nachzuholen. Aus der vor Vorinstanz eingereichten schriftlichen Erklärung des Kunden I._____ (act. 9) geht im Übrigen nicht hervor, wann und unter welchen Begleitum- ständen das Gespräch stattgefunden habe, und der Beklagte äussert sich auch selber nicht dazu, bei welchem der thematisierten Gespräche der Kunde dabei gewesen sei (vgl. act. 7 S. 6 und act. 14). Das soeben Gesagte (Erwähnung des Gesprächs vor Zeugen im Schreiben vom 3. April 2014, act. 3/7) ist zumindest ein Indiz dafür, dass der Kunde beim Gespräch vor dem 3. April 2014 zugegen war und nicht bei einem Gespräch im September 2014.
E. 6.5
Die Einwendung des Beklagten, es sei im September 2014 eine Ver- einbarung der Parteien über ein längerfristiges Mietverhältnis zustande gekom-
- 10 - men, ist nach dem Gesagten weder substantiiert noch schlüssig. Sie kann dem Ausweisungsanspruch der Klägerin daher nicht entgegen gehalten werden.
E. 7
Im Weiteren thematisiert der Beklagte in seiner Berufungsschrift nur Unklarheiten hinsichtlich des Termins und des Ablaufs der (offenbar anstehen- den) Baumassnahmen und deren Folgen für andere Mieter (act. 14). Aus solchen Unklarheiten liesse sich, auch wenn sie vorlägen, kein über den befristeten Miet- vertrag hinaus gehender Anspruch des Beklagten ableiten, der ihn zur weiteren Benutzung der Mietsache berechtigte. Weiterungen dazu erübrigen sich.
E. 8
Zusammenfassend hat die Vorinstanz die Voraussetzungen des Rechtsschutzes in klaren Fällen zu Recht bejaht. Das führt zur Abweisung der Be- rufung, soweit darauf eingetreten wird, und zur Bestätigung des angefochtenen Entscheids. III.
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